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Noch 2007 Steuern sparen 

Presseinformation

Das Jahr 2007 hat nur noch wenige Wochen. Einiges sollte noch vor Jahresende auch aus steuerlicher Sicht beachtet werden. Der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) erläutert nachfolgend, was noch geregelt werden kann.

Kindergeld für volljährige Kinder

Jedes Jahr sind Eltern erwachsener Kindern, die sich in der Ausbildung befinden, aufs Neue geplagt. Denn oft heißt es, genau zu prüfen, ob das Kind mit den eigenen Einkünften und Bezügen noch unter der Grenze von 7.680 Euro bleibt. Da Werbungskosten die Einkünfte verringern, kann die Anschaffung von Arbeitsmitteln das Kindergeld letztendlich retten. Das dürfen auch Weihnachtsgeschenke sein - wie zum Beispiel der neue PC oder Laptop. Wer dann noch ein günstiges Schnäppchen macht und mit den Kosten unter 487,90 Euro bleibt, hat doppelt gewonnen. Denn diese Kosten können sofort berücksichtigt werden und müssen nicht auf drei Jahre abgeschrieben werden.

Steuern sparen mit dem Handwerker
Bereits seit dem Veranlagungsjahr 2006 ist die Abzugsfähigkeit von haushaltsnahen Dienstleistungen deutlich verbessert worden. Mit Handwerkerrechnungen und Dienstleistungen lassen sich bei günstiger Gestaltung mehrere hundert Euro Steuern sparen. Ist die Waschmaschine defekt, läuft der Fernseher nicht mehr oder der Kühlschrank kühlt nicht mehr, sollte noch vor Jahresende der Handwerker gerufen werden. Denn diese Rechnungen können noch die Steuerlast drücken. Wichtig dabei ist die Erstellung einer ordnungsgemäßen Rechnung, getrennt nach Arbeitsleistung, Material und eventuell Fahrtkosten. Gezahlt werden muss per Überweisung, sonst erkennt der Fiskus nichts an.
Auch die Brille zählt
Der teure Zahnersatz, die Kurkosten und die Medikamentenzuzahlungen einschließlich Praxisgebühr haben bereits zu Beginn des Jahres ein großes Loch im Portemonnaie hinterlassen? Dann kann sich die Anschaffung der kostspieligen Brille zum Ende des Jahres noch lohnen. Denn diese Aufwendungen sind als außergewöhnliche Belastungen absetzbar. Eine Steuerersparnis ergibt sich jedoch nur, wenn eine bestimmte zumutbare Belastungshöhe überschritten wird. Diese ist individuell unterschiedlich und abhängig von der Höhe des Einkommens, des Familienstandes und der Anzahl der Kinder. Ist die Grenze im Jahr einmal überschritten, kann jeder weitere Euro Aufwand Steuern sparen.

Abgeltungsteuer

Ab 2009 werden Einkünfte aus Kapitalvermögen über 801 bzw. 1 602 Euro (allein stehend/ verheiratet) einheitlich mit 25 Prozent versteuert. Wer einen höheren Steuersatz als 25 Prozent hat, sollte überlegen, ob eine Umschichtung des Kapitals und Verlagerung der Ausschüttung der Zinsen in Jahre ab 2009 möglich ist. Anleger mit einem niedrigeren Steuersatz müssen erst ab 2009 reagieren. Spätestens dann sollte unbedingt eine Steuererklärung eingereicht werden, um zuviel gezahlte Steuern zurückzuholen. Hilfe erhalten Arbeitnehmer, Rentner und Arbeitslose dabei als Mitglied in den örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine. Wer Mitglied werden will, kann die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragen oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de selbst recherchieren.
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